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Beschlussvorlage 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Kultur, Bildung & Sport 
 
Stadtbetrieb 206 - Schulen 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Angelika Goos 
563 5149 
563 8400 
angelika.goos@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

20.09.2012 
 
VO/0675/12 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

30.10.2012 Ausschuss für Schule und Bildung Empfehlung/Anhörung 
07.11.2012 Hauptausschuss Empfehlung/Anhörung 
12.11.2012 Rat der Stadt Wuppertal Entscheidung 
 

Sechste Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen  für den Besuch von 
Angeboten der offenen Ganztagsschule im Primarbereich der Stadt Wuppertal 
(Elternbeitragssatzung OGS) 

 
Grund der Vorlage 
Ab dem Schuljahr 2013/2014 können für Ferienangebote der offenen Ganztagsschulen 
(OGS) bis zu 20 € je Kind und Ferienwoche erhoben werden.  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die sechste Änderungssatzung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den 
Besuch von Angeboten der offenen Ganztagsschule im Primarbereich der Stadt Wuppertal 
(Elternbeitragssatzung OGS), wird gemäß Anlage 01 beschlossen. 
 

 
Einverständnisse 
 
Der Kämmerer ist einverstanden. 
 
 
Unterschrift 
 
 
Nocke 
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Begründung 
 
Zur Sicherung der Qualität in der OGS und dem Erhalt der OGS Ferienbetreuung wurde die 
Ferienbetreuung in den offenen Ganztagsschulen im Primarbereich mit DRS VO/0516/12 
neu strukturiert.  
 
Ab dem Schuljahr 2013/2014 können die OGS-Träger im Einvernehmen mit den 
Schulleitungen für zusätzlich anfallende Kosten von Angeboten während der 
Ferienbetreuung Auslagen bis maximal 20 € je Kind und Ferienwoche erheben. Die Gelder 
sind zweckgebunden für die Durchführung von außerunterrichtlichen Angeboten während 
der Ferienbetreuung zu verwenden. Die Höhe der Auslagen ist abhängig vom konkreten 
Ferienangebot des jeweiligen OGS-Trägers. Es ist dem Träger und der Schule freigestellt, 
den Auslagenersatz in Einzelfällen aus sozialen Gründen zu reduzieren. Die in der 
Elternbeitragssatzung OGS festgelegten Elternbeiträge werden von dieser Maßnahme nicht 
berührt.  
Bisher musste die Ferienbetreuung ausschließlich aus den Projektmitteln bereit gestellt 
werden.  
 
 
Zu I. Punkt 2 der Änderung der Elternbeitragssatzung OGS. 
Die Einrichtung der Peter-Härtling-Förderschule (Förderschwerpunkt Emotionale und soziale 
Entwicklung) als offene Ganztagsschule im Primarbereich wurde mit Drucksache 
VO/0139/12 am 07.05.2012 vom Rat der Stadt Wuppertal beschlossen.  

 
 
 
Demografie-Check 
 
a) Ergebnis des Demografie-Checks 
 

Ziel 1 – Stadtstrukturen anpassen    +/0/- 
Ziel 2 – Wanderungsbilanz verbessern  +/0/- 
Ziel 3 – gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen +/0/- 
 
b) Erläuterungen zum Demografie-Check 
Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf die demografische Entwicklung 
 

 
Anlagen 

 
Anlage 01 - Sechste Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Elternbeiträgen für den Besuch von Angeboten der Offenen Ganztagsschule im 
Primarbereich der Stadt Wuppertal (Elternbeitragssatzung OGS) 
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